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 Merkblatt für die Reinigung von Straßen, Ausgabe 2020 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 20/2020 vom 19.11.2020, 
Az.: StB 11/7243.7/10-60-20/2376725 
 
Anlage 
ARS 20/2020 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

 

Das mit beiliegendem Allgemeinen Rundschreiben des Bundesministeriums für  

Verkehr und digitale Infrastruktur bekanntgegebene „Merkblatt für die Reinigung von 

Straßen“, Ausgabe 2020, wird mit der Bitte um Anwendung bei Straßen in der Baulast 

des Bundes und des Landes hiermit eingeführt. Die Anwendung betrifft in der Haupt-

sache die unteren Verwaltungsbehörden sowie in Teilen die Abteilungen 4 der  

Regierungspräsidien „Mobilität, Verkehr, Straßen“.  

 

Die Abteilung 9 des Regierungspräsidiums Tübingen „Mobilitätszentrale Baden- 

Württemberg“ wird gebeten, dieses Schreiben mit Anlage den unteren Verwaltungs-

behörden bekannt zu geben und dem Ministerium für Verkehr bis zum 26.11.2021 

über die Erfahrungen mit der Anwendung des Merkblatts zu berichten.  
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Im Interesse einer einheitlichen Handhabung wird den Stadt- und Landkreisen sowie 

den kommunalen Baulastträgern die Anwendung für Straßen in ihrer Baulast  

empfohlen.  

 

Das „Merkblatt für die Reinigung von Straßen“, Ausgabe 2020, ist beim FGSV Verlag 

zu beziehen. 

 

Dieses Einführungsschreiben wird in die „Liste der Regelwerke der Straßenbauver-

waltung Baden-Württemberg“ (LisRe-StB-BW) im Sachgebiet 10 „Straßenbetriebs-

dienst“ unter 10.1 „Betriebsdienst“ eingestellt.  

 

gez. Hollatz 

 

 


